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Druck trab Verlag von
R. Wjagner 'S Buchdruckerei in Ufingen.

Schriftleitung : Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 31.

Dmch die Post bezogen vierteljShrlich
1,50 Mk. (außerdem 24 Pfennige Bestellgeld.) Z«
Verlage für den Monat 45 Pfg . - Smrückung«g-büdr:
Anzeigen 20 Pfg ., Reklamen 4« Pfg . die Garmondzülr.

n. Donnerstag , den 4 . Januar 1917. 52. Jahrgang.
.10.

A « i. UnTtl >.
Hĵ ^Lettburgspettde.

,, Ernäbru-n "8  der Schwerstarbriter in den
zionsfabriken, Jabei' »ut, Verfügung gestellt:

! h ohne Bezahlung:
kBürgermeistc« et * **** * u W -hrheim1 groben
Atemnagen,,« .®emeinbc  W- rh-im1 dergleichen.

2l . gegen Bezahlung:
Hegemeisteriäh Diehl ,u Odernhain 2 kleine
chwar.enmaflâ n,u«d * «-ine Blutwurst,
in Gebernt AErzlrchen®“nf'

iUitpre Kne, 3<n werden der der Krerssettstelle
rei) bi« - 'gegengenommen.

d-"«^ LL °" L.ndr°t.
UN v. Bezol - ._

® Ufingen, 2. Januar 1917.
fie Herren B ürgermeister und Gendarmerie-
Meister de»" I/ '^ iseS werden hiermit zur Durch,

»ig der Bekc« nntmachung vom 11. Dezember
d(R. G. B Nr. 281, auch Kreisblatt Nr.

betreffend die Ersparnis von Brennstoffen
»eleuchtung«mitieln, veranlaßt. Zu 8 3 der
zltmachung.̂ , welcher die Schließung der Gast-
, hankwiris^ haften auf 10 Uhr abend, anordnet,
,t jch hiern, "it allgemein die Verlängerung der
Munde a>*̂ den Samstag-Abenden bi« zu
"Uhr. W be<i,tr  ermächtige ich die Ortspolizei-
l»en, in EinstliSelfällen— ab,r nur in solchen—
»bei LochzeNt itsfeierlichkeitenu. s. w., auch an
en Tagen die auf 10 Uhr festgesetzte Polizei-

'j bi, I0»ich/, Uhr ,u verlängern- Darüber
j« darf usfiswer keinen Umständen gegangen
fi, Ueber duf Fälle derartiger Genehmigungen
j.r nachträg Relich kur, ,u berichten.
)ie Herren en Bürgermeister ersuch» ich. die für
Gemeindennn.in Betracht kommenden Vorschriften
^ekanntmachro?ung, namentlich dir Festsetzung de,
Muffe» usch?d der Polizeistunde, al,bald auf
bliche Weis.nai* bekannt machen zu laffen.

i \ ° Der Königliche Landrat.
14339. che v. Bezold.

sie Herren Mrrirgermeister und Gend.-Wachtmeister
llur de, Kreise,.

U - -- He

nachdem durch die Bekanntmachung de, Herrn
Reichskanzler, über Kartoffeln vom 1. v. Mt,.
(R.G.Bl. S . 1314 Kreisblatt Nr. 151) der
Tagesbedarf an Kartoffeln für Berforgungsbe-
rechtigte aus */4 Pfund und für Selbstversorger
vom 1. Januar 1917 bis 28. Februar 1917 bi,
1 Pfund vom1. März 1917 bis 20. Juli 1917
bi» l 1/» Pfund festgesetzt worden ist, mir bis zum
8. d. Mt«, bestimmt anzuzeigen, welche Mengen
an Kartoffeln durch diese Maßregel verfügbar
werden. Es entfallen auf jede Person, die unter
Zugrundelegung eine» Tagesbedarf von 1 bezw5
lVa Pfund stch eingedeckt hat, eine Abgabe von
50 Pfund für Versorgung,berechtigte und 25
Pfund für Selbstversorger. Die abgabepflichtigen
Kartoffeln find von Ihnen sofort ficherzustellen,
natürlich derart, daß fie tatsächlich auf Abruf
greifbar sind und nicht etwa nur auf dem Papier.
Bei unsicheren Kartoffclbesitzern sind die Kartoffeln
von gemeindewegen etnzuziehen und bis auf Abruf
aufzubewahren.

Gleichzeitig find dir Bestände der Kohlrüben
zu prüfen und Angabe darüber zu machen, wieviel
in der Gemeinde verfügbar find.

Ich mache noch darauf aufmerksam, daß jede
Veräußerung von Kohlrüben auch innerhalb der
Gemeinde und des Kreise, meiner Genehmigung
bedarf.

Ufingen, denI. Januar 1917.
Der Königliche Landrat.

Nr. 14135. v. Bezold.

Ufingen, den 38. Dezember 1916.
Nach Ausschretben de, Herrn Landethauptmanne«

vom 31. d. Mt», hat der Lande,au,schuß auf
Grund de«§ 8 der Viehseuchen-Entschädigunglsatzung
für den Bezirk,verband de, Regierungsbezirk
Wiesbaden befchloffen, für da»Rechnug«jahr 1916/17
einen Abgabenbetrag von 40 Pfg. für jede, Glück
Rindvieh zu dem Entfchädigungrfond» für lungen-
feuche», milz- nnd rauschbrandkranke, Rindvieh und
30 Pfg. zum Pserdeentschädigungsfond» für rotz-
kranke, milz- und rauschbrandkranke Tiere für jedes
Pferd, Esel, Maultier und Mauleseln von den
beitragspflichtigen Tierbesitzern zu erheben.

AI» Termin für die Abgabenerhebung ist der
16. Februar 1917 und als Frist für die im § 8

-- p- “- .7. “ “ — ^— 57— ■Abs. 3 der obenerwähnten Satzung vorgeschriebenen
die Herreistro' Bürgermeister der GemeLale füOffeulegung der Viehbestandsverzeichniffedie Zeit

, ach, Brann. Oberndorf, Brombach. Clei vom i . hi« 14. Januar 1917 bestimmt. Den
«ach, Haffe,r,/üorn, Hausen, Laubach, Ma.M Biehbestandrverzeichniffenselbst sind diesmal dieSi)i ederem». nhpwm«. SR»irfi#nl _ _ i ™_ .. .. ,! lelbadö, Üir~ «berem». Oberem», Reichend
elbach, Rotz>v,' «■ d Weil, Schmitten, Stei. ^

mach, Wern-m.born, Wilhelmsdorf werden an
rhende Einre nê ""8 de, Berichte, betr. außerhalb

| Arbeit abr, m°efend gewesene Personen gemäß
; 3 meiner, tz, Beifügung vom 25. II . 16,

)blatt Nr. a,er" '̂ innert.
' Ufingen, 28. Dezember 1916.

2! Der Königliche Landrat.
w v? Be, ° ld.

.i -jütz '- -
n die Herründ ^ Bürgermeister de, Kreises.
Unter Bezux Fl>"ahme auf 8 2 meiner Anordnung

30. Sept! imber 1916 (Kreisblatt Nr. 114),
lffend Karto ffelregelung fordere ich Sie auf,

Ergebnisie der Viehzählung vom1. Dezember 1916
zugrunde zu legen. Die Herren Bürgermeister
veranlaffe ich, die Fortführung bezw. Aufstellung
der Viehbestandsverzeichniffesofort nach Maßgabe
de, 8 11 der Vorschriften über die Fortführung
der Viebestandrverzeichnisievom 27. August 1888
(Amtsblatt 1886 S . 353 vorzunehmen und Ort
Zeit und Zweck der Auslegung der Verzeichnis):
durch öffentliche Bekanntmachung auf ortsübliche
Weife zur Kenntnisnahme deiBeleiligtenzu bringen.
Etwa eingehende Anträge auf Berichtigung haben
Sie entgegenzunehmenund über dieselbe zu ent¬
scheiden. Beschwerden gegen diese Entscheidungen
könnenßjedoch nur während der für die Offenlage
der Verzeichniffe bestimmten 14tägigrn Frist vom

1. bi« 14. Januar 1917 bei mir angebracht werden.
Nach erfolgter Autlegung der Verzeichniffe und

Erledigung etwaiger Einsprüche find die vorschrifts¬
mäßig ausgefüllten und aufgerechnelen Verzeichniffe.
mit einer Bescheinigung über die Richtigkeit versehen
mir bestimmt bis spätestens den 30 . Januar 1917
einzureichen.

Die Erhebung der Abgabe selbst wollen die
Herren Bürgermeister pünktlich am 16. Februar
1917 durch die Gemeinderechnervornehmen laffen
und dahin wirken, daß die Beiträge pünktlich an
die zuständige Kaffe abgeliefert werden.

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen meiner
Verfügung vom 3. Januar 1914. Rr. 11950,
Kreisblatt Nr. 3 auch für diese Abgabenerhebunamaßgebend.

Der Königliche Landrat.
Nr. L. 14279. v. Bezold.
An die Herren Bürgermeister de« Kreise«.

Bekanntmachung
betreffend

Ankauf von Magerschweiuer»im Gewichte
von 50 - 8« Kg.

Mit Genehmigung de, Herrn Präsidenten de»
KriegsernährungSamtea dürfen für Magerfchweine
im Mindestgewicht von 100  Pfund allgemein die
Preise für Schweine der Verordnung vom 14.
Februar 1916 im Gewicht von 70 bi, 60 Kg
bezahlt werden. Für Schweine im Gewichte von
50 bi» 80 Kg., welche zu den Kni,sammelstellen
geliefert werden, dürfen daher von unseren Mit¬
gliedern höchsten« bezahlt werden:
in dem Regierungsbezirk mit An«nahme de»Kreise«
Biedenkopf Mk. 88.— für 50 Kg. Lebendgewicht

im Kreise Biedenkopf
Mk. 85.— für 50 Kg. Lebendgewicht.

Ueb.-rschreitung der Preisgrenzen wird mit
zeitweiliger oder dauernder Entziehung der Aus
weiskarte geahndet.

Die genannten Preise gelten für alle Ankäufe,
die vom Montag, den 1. Januar 1917 ab bei
den Viehhaltern getätigt werden und kommen ab
Montag, den8. Januar 1917 auf den Biehsammel«
stellen ausschließlich zur Anwendung.

Frankfurta. M. den 22. Dezember 1916.
Der Vorstand des Viehhandelsverband,
für den Regierungsbezirk Wiesbaden.

Frankfurta. M., den 20. 13. 1916.
Ltellvertretcudes Generalkomnsaudo.

XVIII. Armeekorps.
Abt. IH b Tgb.Mr. 24 088/7271.

Berorvnung.
Auf Grund des § 9 b de« Gesetze» über den

Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 und de»
Gesetze, vom 11. Dezember 1915 verordne ich
hiermit im Jntereffe der öffentlichen Sicherheit:

_ § 1
Nichtmilitärischen Angehörigen feindlicher

Staaten wird verboten, die Uebernahme oder Fort¬
setzung einer ihnen von einer Behörde oder einem
Arbeitgeber übertragenen Arbeitsleistung ohne hin¬
reichenden Grund zu verweigern.

8 2
Darüber, ob die Weigerung hinreichend be->



gründet ist, entscheiden die Verwaltungsbehörden,
und zwar in Stadtkreisen die Polizeiverwaltung,
in Landkreisen die Landrats- bezw. Kreisämter.

8 3
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis

zu einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Um¬
stände mit Haft oder mit Geldstrafe bi» zu 1500
Mk. bestraft.

Der stellv. KommandierendeGeneral:
Riedel,

Generalleutnant.

Bekanntmachung
(Nr. W. M. 500/12. 16. K. R. 21),

betreffend Bestandserhebung
von Nähfaden . Born BO. De¬

zember 1916 . •
Nachstehende Bekrnntmachung wird hiermit zur

allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken
daß, soweit nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwiderhandlung
nach8 5 der Bekanntmachungen über Vorratser¬
hebungen vom 2. Februar 1915, 3. September
1915 und 21. Oktober 1915 (ReichS«Gefetzbl. S.
54, 549 und 684) bestraft wird*). 2luch kann
der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Be¬
kanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1916
(ReichS-Gesetzbl. S . 603 untersagt werden.

8 1
Meldepflicht-

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen
Personen (meldepflichtige Personen) unterliegen
hinsichtlich der von dieser Bekänntmachung betroffenen
Gegenstände (meldepflichtige Gegenstände) einer
vierteljährlichen Meldepflicht.

8 3
Vo« der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Meldepflichtig sind:

1. Sämtliche baumwollene Nähfaden(wie zum
Beispiel Nähzwirne, Nähgarne, Heftgarne,
Reihgarne, Buchbinderfaden, Konfektionsgarne,
Trikotagennähzwirne und sonstige Industrie¬
garne usw.) in handelsfertigen Aufmachungen
für den Kleinverkauf.

2. Sämtliche Flachs-, Hanf- und Ramie-Näh¬
faden (wie zum Beispiel Heftzwirne, Sattler¬
garne, Schuhgarne, Doppelgarne, Durchnäh¬
garne, Mackayfaden, Pantoffelgarne, Sohlen¬
garne, Nähzwirne, Sacknähzwirne, Sackstopf¬
zwirne, Buchbinderfaden, K̂ opfzwirne, Stepp¬
zwirne, Flachszwirne, Steppgarne, Einbinde¬
garne, Bestechgarne, Strähnchenzwirne, Kurz¬
haspelzwirne, Langhaspelzwirne, Pfundzwirne,
Knäuelzwirne, Kärtchenzwirne, Sternzwirne.
Rollenzwirne, Klosterfaden, Dutzcndzwirne,
Wachsmaschinen-Zwirne, FabrikationS-Näh-
zwirne usw.) in jeder Aufmachung für Groß-
und Kleinverkauf,

die sich am Stichtage im Eigentume oder Gewahrsam
meldepflichiiger Personen befinden, vorausgesetzt,
daß die im8 4 festgesetzten Mindestmengen erreichtstnd.8 3
Von der Bekanntmachung betroffene

Personen.
Zur Meldung verpflichtet sind:

*) Wer vorsätzlich die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder wiffentlich un¬
richtige oder unvollständigeAngaben macht,wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
bestraft. Auch können Vorräte, die ver.
schwiegen find, im Urteil sÜr dem Staat
verfallen erklärt werden. Ebenso wird be-
straft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen
Logerbücher einzurichten oder zu führen
unterläßt.

Wer fahrläjfig die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
im Unvermögenssallemit Gefängnis bis zu
sechs Monaten bestraft. Ebenso wird
bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen
Lagerbücher einzurichlen oder zu führen
unterläßt.

1. Alle Personen, die Gegenstände der im 8 2
bezeichneten Art in Gewahrsam haben oder
au« Anlaß ihre» Handelsbetriebes oder sonst
de« Erwerbe» wegen kaufen oder verkaufen.

2. Gewerbliche Unternehmer, in deren Betrieben
solche Gegenstände erzeugt oder verarbeitet
werden.

3. Kommunen, öffentlich-rechtliche Körperschaften
und Verbände.

Die nach dem Stichtage eintreffenden, vor dem
Stichtage aber schon abgesandten Vorräte find nur
vom Empfänger zu melden.

8 ^
Mindestmenge«.

Nicht mcldepfljchiig find:
I. B i baumwollene« Nahfaden,

1. wenn sie nach der Länge aufgemacht sind,
diejenigen Vorräte einer Lagerstelle, welche
in einer Qualität, Zwirnung, Farbe und
Aufmachung(jedoch ohne Rücksicht auf die
Etikettnummer) bei Längen bi» zu 200 w
(einschließlich) weniger al» 5 Gros, bei
Längen über 200 w weniger al« 1 Gro«
betragen.

Angefangene Gro» sind nicht zu melden,
fall» die Nähfaden in Dutzendpackungge.
liefert sind. Sind die Nähfaden in Dezimal-
Packung geliefert, so sind die in den einzelnen
Kolonnen de» Meldeschein« zu meldenden
Mengen nach unten auf hundert Stück ab¬
zurunden.

Beispiel: Die Firma X besitzt am 1. Januar
1917 folgende Vorräte:

In zweifach Untergarn 1000 Yard« Etikett¬
nummer 20—100 Weiß 25 Dutzend

In dreifach Glanzgarn:
200 Yards, weiß, Etikett-

75
Etikett-

51

25

10

15

nummer 10—50
200 Yards, weiß,
nummer 60—100
200 Yards, schwarz, Etikett
nummer 10—50
200 Yard», schwarz, Etikett,
nummer 6o—100
200 Yard», schwarz, Etikett'
nummer 24—50
500 m, weiß, Etiketttnummer
10—20 280 Stück
500 m, schwarz, Etikettnum¬
mer 110 „

Sie meldet:
Zweifach Untergarn 1000
Yards, weiß 2 Gros
Dreifach Glanzgarn:

2o0 Yard», weiß bi» Eti¬
kettnummer 50 6 „
200 Yard», weiß über
Etikettnummer 50 4 „
200 Yards, schwarz nicht«
500 Yard», schwarz bi»
EtikettSnummer 50 1 Gro»
500 w weiß 200 Stück
500 w schwarz nicht«

(weil unter 1 Gro»)
2. wenn sie nach dem Gewicht  aufgemacht

sind, diejenigen Vorräte einer Lagerstelle,
welche in derselben Zwirnung (zweifach,
dreifach usw.) und Farbe, jedoch ohne Rück¬
sicht auf Qualität, Aufmachung und Etikett-
nummer 10 kg betragen.

Angefangene Kilogramm sind meldepflichtig.
Beispiel: Die Firma X besitzt:

An zweifach Trikotagen-Nähzwirn
roh und gebleicht je 100 kg  auf
Kreuzspulen zu
roh und gebleicht je 50 kg auf
Kreuzspulen

an dreifach Mattgarn
gebleicht: bis Etiketlnuummer
50 : 200 Holzrollen zu
über Etikettnummer 50 : 300
Holzrollen zu
schwarz: bi» Etikettsnummer
50 : 10 Holzrollen zu

Sie meldet:
Zweifach! 150 kg  roh

150 kg gebleicht
Dreifach: gebleicht bis Etikett¬

nummer 50
über Etikeltnumer 50
schwarz

II. Bei FlachS«, Häuf. und 9ti
1 wenn sie nach der Länge

diejenigen Vorräte einer
in einer Sorte weniger
tragen;

2. wenn sie nach dem Ge
sind, diejenigen Vorräte
welche in einer Sorte
betragen.
Beispiel: Die Firma X

1. Kurzhaspelzwirn1
80 ow 20/4 f 1
weiß 2 fach,

2. Knäuelzwirn 20
Knäueln zu 10'

3. Langhaspelzwirn
80/2 f 12* 1
3 fach.

4. Kärtchenzwirn

>« ,
lacht find,
* , welche

. auf8«v be-
tagerstell?̂
fl» 50000

icht ausgemacht^
einer Lagerstelle^
eniger al« 10

besitzt von
5 Stück der Weif!
* (868 m Inhalt!

Schachteln jiKS'
m schwarz2 fa

5 Stück 210
80 w Inhalt rohgrar

Kärtchen zu 40k1* ®?ha* “Jn *« 10( 1
Sacknähzwirn1 ?,
Nr. 14 rohgraû *£ »/*« uifpnl«

IC

3: nicht, da uni«

6. Rollenzwirn 2 ,
Rollen zu 50 g iÄ 1*1" itt

7. Hanfsattlngarn 10 25 ^elb,
8. Schuhgarn3 m 15fjjL r0 ’'

Sie meldelt: unter A die Menge „
(Hat, 1081 ' T' 1"80?0 "*
mtfabin, f° 0) * 1
die Menge
50000 m,

soiÄ .3'60«00<M
3 fach, ?ig und rohgrau
die Menge! . .
farbig und «0000 w<

unter v die Mengen fj“ 9'grau Nr > 5= ^ Dl
die Menge. ,
10 kg, - "icht, da unrr
die Meng *
grau Rr- 10 **
die Menge , ' .
Nr. 1/6. - 15  rohgrau
8 » !

Stichtag und Me
Maßgebend für die Meldepslic

ginn des ersten Tages eines jedê ßnodiebelBe-
jahre» (Stichtag) tatsächlich vorhan Kalenderviertel'

50 g

100 g

80 g

50 g

50 g

10 kg
15 kg
nicht«.

Die Meldung hat spätesten« ac "5"
Kalendervierteljahrcsan dar Wer'a 0- Tage de»
amt der KriegS-Rohsioff-Abteilui? " offm  el de-
Preuß. Kriegsministerium« BerlinL ^ ^ ^ mgl.
ISngerte Hedemannstraße 10, zu er'. , 2" r-

Erstmalig ist also die Meldû " ' . .
Beginn de« 1. Januar 1917 q\ die bee
stände spätesten« bi« zum 10. Horhandenen Be¬
erstatten. 1 °nuar 1917 zfi

§ 6 ! I
Meldescheine. •

Die Meldungen haben nur all. . >
Meldescheinen(nicht durch Brief) z/ bc" amtlicher

Dir Anforderung der Meldest .." ' ,gen.
Angabe der Bordruck-Rr. Lut. unter
Postkarte(nicht mit Brief) bei r 5 1 *,nn
waltung der Kriegs-Rohsioff-Abteil̂ ^ ordruckoer-
Preuß. Kriegsministerium« Berlin
längerte Hcdemannstr. 10, erfolr ” 'f” 1'
andere« enthalten soll, al« die ku" "' „ , . nichtt
der gewünschten Meldescheine, bu r*e TT”I°r „ unfl
schrist mit genauer Adresse und Fi^ bu'llche Unter

Sämtliche in den Meldescheinen
ge nau zu beantworten. gestellten Frager

Î^ Leitere Mitteilungen dürfen... ,Fenthalten; auch dürfen beib~J
Mdescheine andere Mitteilungeni. Sendung der
mschlage nicht beigefügt werden- ^ " '" ben Briefe

Auf einem Meldescheine btttfr . .
stände eine« und desselben Eigentl? "ur . b,e . ‘
und derselben Lagerstelle gemeldet mer® °°et eine*

Die Meldescheine find ordnung«" " , ,
an da« Webstoffmeldeamt der Kii??.E fran kier
teilung de«Königlich Preußischen Ätif0**7°
Berlin SW 48, Bplängerte Heb
einzusenden. Auf die Vorderseite'!'""" '' '"?! ^0.
sendung von Meldescheinen benutzte! | ut t™ er'
ist der Vermerk zu setzen: »Sntl-„
für Nähfaden". all Meldeschein

Von den erstatteten Meldungei iQ
Ausfertigung(Abschrift. Durchschl^ " ẑ pie)"von

r' I

r\



bcm Meldenden bei seinen Geschäft - papieren zurück-

zubehalten . - 7
Muster.

Muster der gemeldeten Vorräte sind nur auf
*besonderes Verlangen dem W-bstoffmeldeamt zu
iübersenden.

8 8 ,
Lagerbuch.

Ader Meldepflichtige hat ein Lagerbuch zu
führen , aui dem jede Aenderung der Vorratsmengen
meldepflichüger Gegenstände und ihre Verwendung
ersichtlich fein muß . Soweit der Meldepflichtige
bereit » ein derartige » Lagerbuch führt , brauch » er
sein besondere » Lagerbuch einzurichten . Diejenigen
Nähfaden , welche in offenen Ladengeschäften zum
Kleinverkauf oder in Konfektion «- und sonstigen
gewerblichen Betrieben zur Verarbeitung bereitliegen,
find zwar meldepflichtig , brauchen aber nicht gebucht
zu werden.

Beauftragten Beamten der Polizei - oder Mili¬
tärbehörden ist jederzeit die Prüfung de» Lagerbuche»
sowie die Besichtigung der Räume zu gestatten , in
denen meldepflichtige Gegenstände sich befinden oder
zu vermuten find.

8 9
Aufrage « und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , welche diese Be¬
kanntmachung betreffen , sind an da » Webstoffmelde-
amt zu richten.

Anfragen , welche die Herstellung von Nähfaden
betreffen , sind unmittelbar an die Kriegr -Rohstoff-
Abteilung de» Königlich Preußischen Kriegsmini¬
sterium », Berlin SW 48 — nicht an da » Web.
stoffmeldeamt — zu richten , und zwar , wenn sie
Baumwoll -Nähfaden betreffen , an Sektion W . II,
wenn sie Flach »-, Hanf - oder Ramie - Nähfaden
betreffen , an Sektion W . III.

§ 10
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 30 . Dezember
1816 in Kraft.

Frankfurt ( Main ) , den 30 . 13 . 1816.
Stellv . Generalkommando

de« 18 . Armeekorps.

Mmtlichll Leit.

Der Krieg.
WTB Große » Hauptquartier,  1 . Januar.

(Amtlich ) .
Westlicher Kriegsschauplatz:

Keine besonderen Ereignisse.
westlicher Kriegsschauplatz:

Heerersiont de» Generalfeldmarschalls Prinz Leopold
von Bayern.

Südlich von Riga und bei Smorgon wurden
starke russische Jagdkommandos abgewiesen . Auf
dem Nordufer des Pripjet « bei Pinsk stürmten
deutsche Reiter im Fußgefecht zwei Stützpunkte
der Russen und brachten 1 Offizier nnd 35 Ge¬
fangene ein.

Heere »front de« Generaloberst Erzherzog Josef.
Deutschen Jägern gelang in den Waldkarpathen

die Sprengung eine « feindlichen Blockhäuser mit
Besatzung.

Zwischen Uz- und Putna -Tal nahmen deutsche
und österreichisch -ungarische Bataillone mehrere
Höhrnstellungen im Sturm und wiesen heftige
Gegenstöße der Rumänen und Russen zurück.

Herestrau und Ungureni im Zabala -Tale sind
genommen.

HeereSgrnppe de» Generalfeldmarschall»
von Mackensen.

Im Nordteil der großen Walachei ist der Ruffe
erneut geworfen.

Die neunte Armee hat den Feind in Stellungen
halbwegs Rimnical — Sarat und Foesani , die Donau¬
armee in den Brückenkopf von Braila zurückgedrängt.

In der Dobrudscha engten die Erfolge deutscher
und bulgarischer Truppe » die russische Brücken¬
kopfstellung östlich von Macin beträchtlich ein.
Gestern wurden dort 1000 Gefangene gemacht,
4 Geschütze und 8 Maschinengewehre erbeutet.
Im Mündungsgebiet der Donau machte die bul«
garische Flußficherung etwa 50 Russen nieder , die
den St . Georges -Arm in Kähnen überschritten
hatten.

Mazedonische Front.
Nicht « Wesentlicher.

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

VköGroße » Hauptquartiers.  Januar.
(Amtlich ) .

Westlicher Kriegsschauplatz!:
Armee de» Generalfeldmarschall « Herzog Albrecht

von Württemberg.
Im Apern - Bogen lebhafter Artilleriekampf.

Englische Handgranatenangriffe wurden abgewiesen.
Heeresgruppe Kronprinz.

In der Champagne , im Argonnerwald und auf
dem Ostufer der Maas drangen deutsche Stoßtrupp»
und Patrouillen in französische Grüben und kehrten
mit Gefangenen und Beutestücken befehlsgemäß
zurück.

Ein englische» Großflugzeug fiel in unsere Hand.
Oestlicher Kriegsschauplatz:

Front de» Generalfeldmarschall « Prinz Leopold
von Bayern.

Unteruehmungen russischer Jagdkommando»
südlich von Riga im Südwesten von Dünaburg
und westlich von Stanislau blichen ohne Erfolg.

Front de» Generaloberst Erzherzog Josef.
Südlich de» Trotusul -Tale » gelangte der viel-

umstrittene Höhenrücken des Mt . Faltucanu durch
frischen Ansturm in deutschen Besitz.

Läng » der au » dem Bereczler - Gebirge zum
Serelh führenden Täler warfen Angriffe den Feind
weiter zurück ; unsere Truppen erstürmten beiderseits
de» Oitoz -Tale « mehrere Höhrnstellungen . Soveja,
im Sustta -Tal , ist genommen . Russisch -rumänische
Vorstöße wurden zurückg -schlaien , 300 Gefangene
eingcbracht.

Heeresgruppe de« Generalfeldmarschall » vor.
Mackensen.

Die 8 . Armee zwang den Ruffen , in scharfem
Nachdrängen seiue Nachhuten werfend , zu weiterem
Rückzug . Von Westen und Süden nähern sich
deutsche und österreichisch -ungarische Truppen den
Brückenkopsstellungen lei Focsani und Fundenie.
Ueber 1300 Gefangene und viel Kriegsmaterial
blieb in der Hand de» unermüdlichen Verfolger ».

Zwischen Buzaul und Donau hält der Gegner
seinen Brückenkopf.

Oestlich Braila , in der Dobrudscha , nahmen
deutsche und bulgarische Truppen zäh verteidigte
Stellungen de» Ruffen und warfen ihn auf Macin
zurück. In den Kämpfen zeichnete sich da » pom-
mersche Reserve -Jnfanierie -Regiment Nr . 9 au ».

Mazedonische Front.
Keine besonderen Ereigniffe.

Der Erste Gencralquartiermeister
Ludendorff.

Lokale Mt) provinzielle Nachrichten.

* ttstuge « , 3. Januar. Herr Postschaffner
C. Launhardt,  der am 1 . Dezember 1916 aus
eine 30 -jährige Tätigkeit beim hiesigen Kaiserlichen
Postamte zurückblicken lonnle . wurde mit 1. Januar
zum „ Ober -Postschaffner " ernannt.

* Ufingen , 3. Jan. Der ersten Nummer
im neuen Jahre liegt heute ein Wandkalender
für da » Jahr 1917  bei . Möge derselbe un¬
seren Lesern recht gute Dienste leisten , in »besondere
aber recht bald zur Einzelchnung de» Friedenrtaqe»
dienen , ein Ehrenplatz ist ihm dann in jeder Familie
sicher.

* Ufingen , 3. Jan. Papierersparni« wegen
bringen wir da » diesjährige Märkteverzeichnis
in der heutigen KreiSblaii -Nummer zum Abdruck.
Sonder - Abdrucke sind zum Preise von 10 Pfg , bei
un « erhältlich.

8 Rvd a . d . Weil , 3 . Jan . Bei seinem
Üebertritt in den Ruhestand ist Herrn Gendarmerie-
Wachtmeister Mehmel  Hierselbst da« „ Kreuz zum
Allgemeinen Ehrenzeichen " Allerhöchst verliehen
worden.

— Bad Homburg , 3. Jan. Während
de« Nachmittagrkonzerte » zwischen 4 und 5 Uhr
entstand heute im Speicher de» Kurhauses auf bi»
jetzt unaufgeklärte Weise Feuer , da » rasch den
Dachstuhl ergriff und sich ausbreitete . Glücklicher¬
weise wurde er sofort bemerkt , sodaß die vorhan¬
denen Hilssoorrichtungen in Tätigkeit gesetzt werden
konnten . Auch die Feuerwehr war gleich zur

Stelle . Der Brand wurde nach etwa einer halben
Stunde auf seinen Herd beschränkt . Von dem
Dachstuhl ist ein ziemlich großes Glück dem Feuer
zum Opfer gefallen . Sonst ist durch Waffer und
den Einsturz einer Decke in den oberen Räumen
de» Kurhause », besonders im Prinzensaale , erheb¬
licher Schaden entstanden.

vermischte Nachrichte«.
— Koblenz,  2 . Jan . Ein Eisenbahnunfall

ereignete stch aus der Strecke Altenkirchen -Linz.
Dir Maschine stürzte den Eisenbahndamm hinab,
wobei drei Personen des Fahrpersonals tot blieben,
eine vierte wurde schwer verletzt.

— Güttingen,  3 . Januar . Die goldene
Amtrkette de» Oberbürgermeister » wurde aus ein¬
stimmigen Beschluß der städtischen Kollegien der
Goldsammelstelle überwiesen . Der Oberbürger¬
meister wird in Zukunft eine eiserne Kette nach
dem Entwurf von Bruno Paul (Berlin ) tragen.

WTB Montreal,  31 . Dez. In der Irren¬
anstalt in Saint Ferdinand in der Grafschaft
Megantio brach ein Feuer aus . 46 Frauen ver¬
brannten.

— Da » Trocknen nasse r Pelze.  Ueber
da» Trocknen nasier Pelze hat da» Kriegsministerium
eine Anweisung von allgemeinem Interesse gegeben.
Feucht gewordene Pelze dürfen nicht in der Nähe
von heißen Oefen , sondern nur an der freien Luft
getrocknet werden . Diese Art de» Trocknen » geht
schnell von statten . Die Pelze erhalten dabei ihre
Weichheit , während sie beim Trocknen am heißen
Ofen hart und brüchig und somit vorzeitig un¬
brauchbar werden.

- Eine Großm utter v on 89 Enkeln
gestorbe ». Au » Sölt bei Wögl wird berichtet:
Am 11 . Dezember ist beim Denggen die 76jährige
Witwe Magdalena g -nersinger gestorben . Sie war
Bäuerin bei Hölzl und später zu Firsching gewesen
Bei harter Arbeit und Hafermehl hat sie auf diesen
hochgelegenen Bauernhöfen ein gesunde » uno starke»
Geschlecht herangezogen . Ihre neun Töchter haben
sich alle verheiratet . E » leben 89 Enkelkinder der
Magdalena Feuerfinger.

— Der Gipfel der Vereinsmeierei.
In Charlottenburg ist folgende » Rundschreiben
versandt worden : „ Der alljährliche Verkauf selbst-
geferligler Handarbeiten zum Besten blinver Chinesen¬
mädchen findet am 5 . und 6 . Dezember von l0 — 6
Uhr Berliner Straße 51 bei Fräulein von Knobloch
statt . Wir bitten unsere Freunde recht herzlich,
unsere Arbeit durch den Besuch de» Verkauf » gütigst
unterstützen zu wollen . Der Charlottenburger Näh-
verein für die Blindenmiffion in China . November

'1916 . — Jede LiebeStätigkeil in allen Ehren!
Aber in diesen Zeitläuften haben wir hier im Lande
eine solche Fülle von Not zu stillen, daß wir Chinesen
Chinesen sein laffen sollen . Der Charlottenburger
Nähverein sollte seine Liebesgaben den Charlotten¬
burger Armen spenden . Außerdem glauben wir,
daß stch beim Lesen vorstehenden Aufrufe « selbst
die Chinesen wundern würden.

— 1917 , da » Jahr der Finsternisse.
Da « Jahr 1917 steht für abergläubige Gemüter
unter keivem günstigen Omen . Während wir alle
sehnlichst von ihm hoffen , daß vor seinem Ablauf
der Welt da » Licht de» Frieden » wieder erstrahlen
möge , verkünden un » die Astronomen , daß 1917
ein Jahr der Finsternifle sein wird . Nicht weniger
al» sieben Verfinsterungen der Sonue und de»
Monde « wird e» un » bringen . Sie fallen auf
folgende Daten ; Totale Mondfinsternis 8 . Januar
Partielle Sonnenfinsternis 33 . Januar , Partielle
Sonnenfinsternis 19 . Juni , Totale Mondsinsterni«
4 ./5 . Juli , Partielle Sonnenfinsternis 19 . Juli,
Ringförmige Sonnenfinsternis 14. Dezember , Totale
Mondsinsterni « 38 . Dezember . Von diesen sieben
Finsterniffen sind in Mitteleuropa sichtbar nur die
totalen Mondfinsternisse vom 8. Januar und 4 . /5.
Juli sowie die partielle Sonnenfinfierni » vom 3.
Januar . Rach 1917 werden erst wieder in den
Jahren 1935 und 1982 je sieben Finsternisse

stanfinden. __

Laudeskalender 191?
vorrätig in

Krei - blatt - Druckeret Ufingen.



1917 .

9. Januar : Rindvieh- and Schweinemarkt(N)
23 . Januar : Schweinemarkt
13. Februar: Rindvieh- and Schweinemarkt(0)
27 . Februar : Schweinemarkt
13. März : Kram-, Rindvieh- and Schweinemarkt(N)
27 . März : Schweinemarkt
10 . April : Kram-, Rindvieh- and Schweinemarkt (0)
24 . April : Schweinemarkt

8 . Mai : Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt(K)
22 . Mai : Schweinemarkt
12. Juni : Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt (0)
26.  Juni : Schweinemarkt
10.* *Juli : Rindvieh- und Schweinemarkt (N)
24 . Juli : Schweinemarkt
14 . August : Kram-, Rindvieh- und Schweinemarkt(M)
28 . August : Schweinemarkt
11. September : Rindvieh- and Schweinemarkt (0)
25 . September : Schweinemarkt
11. Oktober :Kram-, Rindvieh- and Schweinemarkt(fl)
29 Oktober : Kram-, Rindvieh-, Schaf und

Schweinemarkt(N)
13.  November : Rindvieh- und Schweinemarkt(N)

27.  November : Schweinemarkt
4 . Dezember :Kram-,Rindvieh-and Schweinemarkt (0)

18. Dezember : Schweinemarkt
Anmerkung:  Die mit (N) bezeichneten RindWehmärkte werden in der

mit (0 ) bezeichneten in der Obergasse abgebalten.
Neustadt und die

Kram - und Viehmärkte in Wehrheini.
20 . Februar und 22 . Oktober.

Kuh mit Kalb
unter 3 die Wahl, zu verkaufen.

Joh . Heinr . Ruß , Eschbach,
*) Bornstr, 66.

Zucht-Eber
8 Monate alt, von Münster!. Schweinezuchtverein
(West».) stammend, zu verkaufen.
*)  Bürgermeister Müller , Naunstadt.

Danksagung.
Für die liebevolle Teilnahme

bei der Krankheit und dem Hin¬
scheiden unserer teuren Ver¬
storbenen sagen ,'wir hiermit
allen unseren tiefgefühlten Dank.

Familie
Steuersekretär Kchneicler.

bringen,
den 2. Januar 1917.

Prima Zncbtkälber
von Kühen der Weser-Marsch-
Basse, sofort abzngeben.

Hombnrger Milchzentrale,
Dietigheimerstr. 20,

7igaretten
^ direkt von der Fahmiirdirekt von der Fabrik

zu Originalpreisen
IOO Zig . Kleinverk. 1,8 Pfg. 1.60
!22 » » 3 .. «.so
!22 " » 3 .. *.oo
J22 »i 4,2 3 .20

„ WO „ „ 6,2 .. 4 .60
Versand nur gegen Nahnahme von

IOO Stück an.
prima Qualitäten

100.— bis 200 .— M. p. Mille
GOLDENESr

HAUS
COELN

Telefon A 9068.

Zigarren■ iuu—  bis 200.— M. p. Mille.

'Zigarettenfabrik2'S
19  Ehrenstrasae 34 .

Empfehle:
Cognae — Rum — Burgunder-
Punsch — Banille -Likör — Halb

& Halb Mlagenbitter.
^_ Carl Heller.

Als bestes Speiseöl empfehle
hochfrines filtriertes Unßnl

(lose)
i» kleinen Fläschchen und Flasche«.
^ Br . Am  Loetze.

Preise für Herrn-Bediennnp
Rasiere« Mk. 0.20
Haarschneide« , „ 0.50
Bartschneide« „ 0.30
Kopfwäsche« „ 0.30

Preis -Er mAssigung
bei Karten  sn 10 Nummern.

Karl Keaelschläger,
Bad Hombnrg — Lonis enstr . 87.

Ä Einlegschweine
»u verkaufen. Fr . Mölket, Ufingen, f

Hochträchtige Kuh
J? "erkaufen. Balenti « GStzner,
2_ Friedrichsthal bei Ufingen.

1 Einlegfchwem
|U verkaufen. « arl Henriei . Händler.

Anspach.
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